
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1986/11/5 86/01/0091
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.11.1986

Index

25/02 Strafvollzug

25/04 Sonstiges Strafprozessrecht

Norm

ARHG §70;

StVG §107 Abs1 Z10;

StVG §107;

StVG §118;

Rechtssatz

Der in § 70 Abs 1 Auslieferungs- und Rechtshilfegesetz normierte Grundsatz der Spezialität der Auslieferung bezieht

sich nach der Natur der Sache nicht auf Ordnungswidrigkeiten, die der Ausgelieferte während seiner Anhaltung

begeht.
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